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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
BAG Bundesamt für Gesundheit
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung

DFJP Département fédéral de justice et police
OFSP Office fédéral de la santé publique
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
DFI Département fédéral de l'intérieur
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Der Preisüberwacher meldete Zweifel gegenüber der von den Spitälern geübten und
von den Krankenkassen tolerierten Praxis an, den Privat- und Halbprivatversicherten
medizinische Leistungen zusätzlich zur Tagespauschale in Rechnung zu stellen. Dies
führe zu Missbräuchen und sei Anreiz für eine nicht gerechtfertigte Mengenausweitung.
Als Beispiel fügte er die Situation im Kanton Zug an, wo eine Laboranalyse in der
Privatabteilung eines Spitals 120% teurer ist als in der ambulanten Behandlung. Für den
Preisüberwacher ist es deshalb nicht verwunderlich, dass immer mehr Personen aus
den Halbprivat- und Privatversicherungen aussteigen, weil deren Prämien geradezu
exorbitant werden. 1

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 05.09.1997
MARIANNE BENTELI

Als Richtungskampf innerhalb des Bundesrates wurde der Beschwerdeentscheid des
EJPD interpretiert, der Privatspitälern in den Kantonen St. Gallen und Basel-Stadt ohne
Bedarfsnachweis für Halbprivat- und Privatbetten Anrecht auf Spitallistenplätze und
somit auf einen Sockelbeitrag aus der sozialen Krankenversicherung zugestand. Dieser
Entscheid löste bei Fachleuten Kopfschütteln aus. Sie meinten, eine sinnvolle und
kostendämpfende Spitalplanung sei unter Ausschluss der Halbprivat- und
Privatabteilungen nicht machbar. Bei den Kantonen zeigte man sich insbesondere
verärgert darüber, dass der gleiche Bundesrat, der jetzt mit der Rechtsprechung des
EJPD die Planung der Kantone durchlöchere, im laufenden Projekt des EDI zur Revision
des KVG eine umfassende Planung für alle Spitäler und Abteilungen verlange und
vorsehe, dass die Kantone künftig öffentlichen und privaten Spitälern für alle
Abteilungen gleiche Subventionen zu leisten haben. Informierte Quellen erklärten, es
gebe im Bundesrat zwei widersprüchliche Tendenzen. Innenministerin Dreifuss
verlange eine Gesamtplanung aller Spitäler, da nur so die Kosten in der sozialen
Krankenversicherung kontrollierbar seien; demgegenüber wolle Bundesrätin Metzler –
wie schon ihr Vorgänger Koller – mit der Beschwerdepraxis ihres Departements einen
planungsfreien Privatspitalbereich schaffen. 2

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

Das BAG hat eine Strategie gegen nosokomiale Infektionen erarbeitet, um
Spitalinfektionen einzudämmen. Die so genannte Strategie NOSO basiert auf vier
Handlungsfeldern: Governance, Monitoring, Verhütung und Bekämpfung sowie Bildung
und Forschung. Spital- und Pflegeheiminfektionen gehören zu den häufigsten
Komplikationen einer medizinischen Behandlung und es treten rund 70'000 Fälle
jährlich in der Schweiz auf. Davon führen 2'000 zum Tod – zu viele, finden die
Bundesbehörden. Die Strategie soll deswegen zum Schutz der Patientinnen und
Patienten beitragen, aber auch das Pflegepersonal abdecken. Bis zu 50 Prozent der
Infektionen können mit einem umsichtigeren Umgang vermieden werden. Die
gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrats (Gesundheit 2020) und das
revidierte Epidemiengesetz bilden die Grundlagen für dieses neue Programm. Ende
2015 sollte die Strategie vom Bundesrat beschlossen werden.

Zwar dauerte es etwas länger als geplant, aber im März 2016 gab die Regierung grünes
Licht für die Strategie NOSO. Fortan werden die geplanten Standards umgesetzt, in
Koordination zwischen Bund, Kantonen und allen betroffenen Akteuren im
Gesundheitswesen, die auch massgeblich zur Erarbeitung der Strategie beigetragen
hatten. 3

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 23.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Assurances sociales

Assurance-maladie

Die SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) ist das seit 2012 gültige Tarifsystem für
stationäre akutsomatische Spitalleistungen und stationäre Leistungen in
Geburtshäusern und legt die Höhe der Entschädigung durch die OKP, beruhend auf
diagnosebezogenen, gesamtschweizerisch einheitlichen Fallpauschalen, fest. Die
SwissDRG AG wurde im Januar 2008 von den Kantonen und den Tarifpartnern im
Krankenversicherungsbereich als gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet; noch
immer setzt sich der Verwaltungsrat aus Vertretenden der Kantone, der Spitäler und
der Ärzteschaft sowie der Versicherungsverbände zusammen. Im Juli 2009 beantragte
die SwissDRG beim Bundesrat die Genehmigung der gleichnamigen Tarifstruktur,
welche seit 1. Januar 2012 schweizweit gilt. 

Neben SwissDRG existieren auch weitere schweizweit einheitliche Tarifstrukturen zur
Abrechnung von stationären Leistungen – im Unterschied zum TARMED, das auf
ambulante Leistungen anwendbar ist. Die Leistungen im Bereich der Erwachsenen-,
Kinder- und Jugendpsychiatrie werden demnach im Rahmen der Tarifstruktur TARPSY
vergütet. Diese war ebenfalls von der SwissDRG AG entwickelt und vom Bundesrat auf
den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt worden. 

Die Tarifstruktur ST Reha, welche die Abrechnung der Kosten der stationären
Rehabilitation regeln soll, befindet sich noch in der Entwicklung. Im März 2021 gab die
SwissDRG AG deren Fertigstellung bekannt und beantragte ihre Einführung per Anfang
2022. 4

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 01.01.2008
ANJA HEIDELBERGER

Aufgrund der 2012 eingeführten neuen Spitalfinanzierung, durch die sich die
Beteiligung der Kantone an den Spitalkosten erhöht hatte, waren die
Spitalzusatzversicherungen stark entlastet worden. Jedoch waren die Prämien für die
Versicherten noch nicht entsprechend gesunken. Daher beschloss die Finma im
Sommer des Berichtsjahres die Tarife sämtlicher Spitalzusatzversicherungen zu
überprüfen, was sie selbst als aussergewöhnliche Massnahme bezeichnete. Ziel sei es,
zu verhindern, dass die Versicherer missbräuchlich hohe Gewinne erzielten. Die
Abklärungen der Finma führten schliesslich zu Ermahnungen an 22 Versicherer, ihre
Prämien teils geringfügig, teils massiv zu senken. 5

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 31.12.2013
FLAVIA CARONI

Im Dezember 2021 genehmigte der Bundesrat die im März 2021 eingereichte neue
Tarifstruktur für den stationären Bereich der Rehabilitation (ST Reha), hiess die
aktualisierten Versionen von SwissDRG (für stationäre akutsomatische Spitalleistungen)
und TARPSY (für Leistungen der Psychiatrie) gut und verlängerte die Gültigkeit der
Tarifverträge zur Vergütung einer Krebstherapie (autologe CAR-T-Zelltherapie) bis
Ende 2022.
Gleichentags genehmigte er auch vier Tarifverträge zur Festlegung des Taxpunktwertes
für Leistungen der diagnostischen Neuropsychologie, wie sie die Tarifpartner
(Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen,
Spitalverband H+, CSS, Einkaufsgemeinschaft HSK) ausgearbeitet hatten. 6

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 03.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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